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Benötigen wir für die Patientenbehandlung in unserer 
Zahnarztpraxis eine spezielle Gefährdungsbeurteilung 
während der Pandemie?

Auf jeden Fall ist für die besondere Gefährdungsform während der 
Covid-19-Pandemie auch eine besondere Gefährdungsbeurteilung 
in Ihrer Praxis notwendig. 
Im Downloadbereich des Zahnärztlichen Qualitätsmanagement-
Systems ZQMS finden Sie hierzu das Formular, das Sie individuali-
sieren und Ihrem Qualitätsmanagement-System beifügen können: 
www.zqms.de und www.zaek-berlin.de

Wir sind für Sie da!
Ihr Referat Praxisführung der ZÄK Berlin

Haben auch Sie Fragen zur Praxisführung?
Wir beantworten Sie gern.
E-Mail: praxisfuehrung@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 163

GOZ & Bema | Praxis & Team

Die Versicherung eines unserer Patienten hat die Erstattung der 
Geb.-Nr. 4025 GOZ mit der Begründung abgelehnt, die medi-
kamentöse antibakterielle Lokalapplikation wäre mit der Nach-
sorge nach Geb.-Nr. 4150 GOZ bereits abgegolten. Hat die  
Versicherung recht?

Nein, die Versicherung hat nicht recht; beide Leistungen sind sehr 
wohl nebeneinander berechnungsfähig. Die Kontrolle bzw. Nach-
behandlung nach parodontalchirurgischen Maßnahmen nach 
Geb.-Nr. 4150 GOZ ist mit 7 Punkten bewertet, die Subgingivale  
medikamentöse antibakterielle Lokalapplikation nach Geb.- 
Nr. 4025 GOZ dagegen mit 15 Punkten und es können da neben 
auch noch die Kosten für das Medikament in Rechnung gestellt 

werden. Dass mit der Geb.-Nr. 4150 die mehr als doppelt so 
hoch bewertete Geb.-Nr. 4025 GOZ und die Kosten für das Medi-
kament nicht abgegolten sein können, ist offensichtlich.

Daniel Urbschat

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZ-Referat der ZÄK Berlin

Wir beantworten gern auch Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113,  -148
Fax (030) 34 808 - 213, -248

GOZ-Frage des Monats

Ist die Geb.-Nr. 4025 neben der 4150 berechenbar?
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Das Bundeskabinett hat Ende Oktober die Anpassung des Min-
destlohns beschlossen. Damit wird der gesetzliche Mindestlohn je 
Zeitstunde in vier Schritten angehoben:

zum 1. Januar 2021 auf brutto 9,50 Euro 

zum 1. Juli 2021 auf brutto 9,60 Euro

zum 1. Januar 2022 auf brutto 9,82 Euro

zum 1. Juli 2022 auf brutto 10,45 Euro

Die von der Mindestlohnkommission vorgeschlagene Anpassung 
orientiert sich an der Tarifentwicklung und berücksichtigt zugleich 

die wirtschaft lichen 
Unsicher heiten der 
Pandemie. Die vier-
stufige Erhöhung trägt dazu bei, die  
daraus resultierenden Lohnkostensteigerungen für das einzelne 
Unternehmen tragfähig zu verteilen und zugleich den Mindest-
schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten 
zwei Jahren konstant zu verbessern.
 
PM 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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Ab Januar 9,50 Euro

Gesetzlicher Mindestlohn steigt
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Während der Pandemie

Gefährdungsbeurteilung in der Praxis




